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Bearbeitungshinweise 
 

 Nur auf besondere Vereinbarung (Eingabe) 
  
 
Anwendungsbereich 
 
FIMO / VAW 
 
 
Text 
 
Feuer-Rohbauversicherung – Beitragsverrechnung nach Bezugsfertigkeit 
 
Wenn dieser Versicherungsvertrag, nach Bezugsfertigkeit des versicherten Gebäudes bei uns durch  
Sie oder Ihrem Rechtsnachfolger fortgeführt wird, so erfolgt die Erstattung bzw. Anrechnung des 
Beitrages für die Feuer-Rohbauversicherung nach Eintritt der Bezugsfertigkeit, sofern eine Vertrags- 
laufzeit von 3 Jahren, einschließlich der Rohbauzeit, vereinbart wurde bzw. wird. 
 


